
Rechtsinformation

Sicherlich sind Sie schon das 
ein oder andere Mal auf den 

Begriff der „Verjährung“ gestoßen. 
Es handelt sich dabei um einen Be-
griff aus der Rechtsordnung. Unter 
dem Aspekt der Verjährung wird 
geprüft, ob ein Recht oder Rechts-
anspruch durch Zeitablauf enden 
kann bzw. erloschen ist. 
Selbstverständlich bestehen, ins-
besondere persönliche Rechte, 
wie etwa das Namens-Staatsbür-
gerschafts- oder Eigentumsrecht, 
grundsätzlich zeitunabhängig und 
auf Dauer. 

Die gerichtliche Geltendmachung 
bestimmter Rechte ist jedoch zeit-
lich beschränkt. Ist die dafür vor-
gesehene Zeit abgelaufen bzw. Frist 
verstrichen, tritt die sogenannte 
Verjährung ein. Verjährung bedeu-
tet in diesem Sinne Rechtsverlust. 
Der Berechtigte verliert also sein 
durchsetzbares Recht, wenn er es 
eine bestimmte Zeit hindurch nicht 
ausübt. 
Einerseits stellt der Verlust eines 
bestehenden Rechtes durch Zeitab-
lauf eine erhebliche Beeinträchti-
gung des Schutzes wohlerworbener 

Rechte dar. Anderer-
seits ergibt sich eine 
Rechtfertigung nach der 
Rechtsordnung unter 
anderem aus dem Erfor-
dernis der Rechtssicher-
heit, der Praktikabilität 
und der wirtschaftli-
chen Effektivität. So 
soll verhindert werden, 
dass beispielsweise Jah-
re nach einem Rechts-
geschäft – zur Wahrung 
der Rechtssicherheit – 
Ansprüche daraus gel-
tend gemacht werden. 
Oft ist es zu diesem 
Zeitpunkt auch schwer 
möglich, Vorgänge rund 
um dieses Rechtsge-
schäft nachzuvollzie-
hen. Schließlich sollen 
alle Personen selbst vor 
berechtigten aber über-
raschenden und vor vie-
len Jahren entstandenen 

Ansprüchen geschützt werden. 
Verjährung bedeutet Rechts- bzw. 
Durchsetzungsverlust, das zivil-
rechtliche Klagerecht erlischt also. 
Wichtig und zu berücksichtigen 
ist, dass das Gericht nicht von 
Amts wegen, also nicht von selbst, 
Prüfungen zur Verjährung anstellt, 
die Verjährung muss selbst von der 
Verfahrenspartei geltend gemacht 
werden! 
Das Österreichische Zivilrecht 
kennt im Wesentlichen zwei Ver-
jährungsfristen. Es handelt sich 
einerseits um die allgemeine lan-
ge Verjährungsfrist von 30 Jahren. 
Zudem gibt es eine besondere, kur-
ze Verjährungsfrist von 3 Jahren. 
Dieser unterliegen  beispielsweise 
Kaufpreisforderungen und Ent-
gelte für Dienstleistungen, Scha-
denersatzansprüche (ab Kenntnis 
des Schadens und des Schädigers), 
finanzielle Ansprüche aus Arbeits-, 
Miet-, oder Pachtverträgen sowie 
einige Ansprüche rund um das 
Erbrecht bzw. Verlassenschaftsver-
fahren. 
Die Verjährung beginnt grund-
sätzlich ab dem Zeitpunkt zu lau-
fen, ab dem das Recht zuerst hätte 
ausgeübt werden können. Bei einer 
Rechnung ist dies im Wesentlichen 
also der Fälligkeitszeitpunkt. Es 
gibt aber auch Umstände, die die 
Verjährungsfrist hemmen oder un-
terbrechen, sodass die Verjährungs-
frist auf diese Art quasi verlängert 
wird. Jedenfalls ist es unerlässlich, 
bei der Geltendmachung, aber auch 
der Abwehr von Ansprüchen, ins-
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besondere solche, welche länger zu-
rückliegen, die Verjährungsthema-
tik zu erörtern und zu überprüfen! 
Nicht nur das Zivilrecht kennt das 
Institut der Verjährung. Auch im 
Strafrecht beispielsweise ist eine 
solche vorgesehen. So können ge-
wisse Straftaten nach Ablauf einer 
(langen) Zeit nicht mehr verfolgt 
bzw. Strafen nicht vollstreckt wer-

den. Während strafbare Handlun-
gen, die mit Freiheitsstrafen von 10 
– 20 Jahren oder mit lebenslanger 
Freiheitsstrafe bedroht sind, nicht 
verjähren, beträgt die Verjährungs-
frist 20 Jahre, wenn die Handlung 
mit mehr als 10-jähriger Freiheits-
strafe bedroht ist. 
Zu beachten ist aber auch, dass zahl-
reiche behördliche Maßnahmen, ins-

besondere im Verwaltungsstrafver-
fahren, der Verjährung unterliegen. 
So können (gewisse) Verwaltungs-
übertretungen, wie Verkehrsdelikte, 
nach Ablauf der Verjährungsfrist 
nicht mehr geahndet werden! 
Auch für alle Fragen im Zusam-
menhang mit einer möglichen Ver-
jährung stehe ich gerne für Sie zur 
Verfügung! 
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Kostenlose Erstberatung 
mit Dr. Herbert Emberger 

nach Terminvereinbarung. 
Anmeldung im Markt-
gemeindeamt Wagna: 

T 03452 82582

Achtung: 
Neue 

Adresse!


